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Bericht
vom Technischen Ausschuss angenommen
Haftungsausschluss: Dieses Dokument gibt nicht die Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde mit Hilfe einer maschinellen Übersetzung erstellt, und die Genauigkeit kann nicht garantiert werden. Daher ist der Text in der Originalsprache die einzige authentische Version.
	Der Technische Ausschuss (TC) hielt seine einundsechzigste Tagung am 20. und 21. Oktober 2025 in Genf ab.  

	Die Tagung wurde von Frau Beate Rücker, Vorsitzende des TC, eröffnet, die die Teilnehmer begrüßte.

	Die Vorsitzende berichtete, dass Nigeria am 27. Februar 2025 seine Beitrittsurkunde zum UPOV-Übereinkommen von 1991 hinterlegt habe und seit dem 27. März 2025 durch das Übereinkommen von 1991 gebunden sei. Nigeria ist das 80. Mitglied der UPOV. Damit steigt die Zahl der durch das Übereinkommen von 1991 gebundenen UPOV-Mitglieder auf 63.


Annahme der Tagesordnung

	Der TC nahm die Tagesordnung, wie in Dokument TC/61/1 dargelegt, an.

	Der TC erörterte die Liste der vor den Tagungen registrierten Personen und den Schutz personenbezogener Daten.  Der TC kam überein, dass die Liste der Teilnehmer seiner einundsechzigsten Tagung den Teilnehmern direkt per E-Mail zugestellt werden sollte. Der TC kam überein, dass die Teilnehmerliste weder in den Bericht der Tagung aufgenommen noch auf der UPOV-Website veröffentlicht werden sollte, bis eine Entscheidung zu dieser Frage für alle UPOV-Organe getroffen worden ist. Der TC nahm zur Kenntnis, dass personenbezogene Daten in den Teilnehmerlisten der UPOV-Tagungen auf der UPOV-Website verfügbar sind, und kam überein, dass dies bei weiteren Beratungen zu dieser Frage ebenfalls berücksichtigt werden sollte.  


[bookmark: _Hlk210920126]Entwicklungen in der UPOV und Überblick über relevante Angelegenheiten für den Technischen Ausschuss

	Der TC hörte einen Vortrag der Stellvertretenden Generalsekretärin und nahm die Entwicklungen in der UPOV sowie einen Überblick über für den Technischen Ausschuss relevante Angelegenheiten zur Kenntnis.   Der TC nahm zur Kenntnis, dass der vollständige Vortrag in Dokument SESSIONS/2025/1 und als Videoaufzeichnung auf der UPOV-Website verfügbar ist.


[bookmark: _Hlk211960207]Fortschrittsbericht über die Arbeit der Technischen Arbeitsgruppen 

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass seit seiner sechzigsten Tagung die Technische Arbeitsgruppe für landwirtschaftliche Arten (TWA), die Technische Arbeitsgruppe für Obstarten (TWF), die Technische Arbeitsgruppe für Prüfmethoden und -techniken (TWM), die Technische Arbeitsgruppe für Zierpflanzen und forstliche Baumarten (TWO) und die Technische Arbeitsgruppe für Gemüsearten (TWV) jeweils eine Tagung abgehalten hatten. 

	Der TC erhielt Berichte der Vorsitzenden über die Arbeit der TWA, TWF, TWM, TWO und TWV. Der TC nahm zur Kenntnis, dass die Berichte der Vorsitzenden in den Anlagen zu Dokument TC/61/5 enthalten sind. 

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass die TWA noch keine Einladung für den Veranstaltungsort ihrer Tagung im Jahr 2026 erhalten hatte und dass ein Verfahren eingerichtet worden war, nach dem UPOV-Mitglieder bis zum 31. August 2025 beim UPOV-Büro Angebote für die Ausrichtung ihrer nächsten Tagung einreichen konnten.  Der TC nahm zur Kenntnis, dass daraufhin die Republik Korea vorgeschlagen hatte, die fünfundfünfzigsten Tagung der TWA vom 15. bis 18. Juni 2026 in der Stadt Seoul, Republik Korea, auszurichten.

	Der TC kam überein, dass das von der TWA angewandte Verfahren auch von anderen TWPs angewendet werden könnte, falls während der Tagung keine Angebote für die Ausrichtung einer nachfolgenden Tagung eingehen sollten.

	Der TC genehmigte die Arbeitsprogramme für die TWA, TWF, TWM, TWO und TWV für ihre Tagungen im Jahr 2026, wie in den Anlagen des Dokuments TC/61/5 dargelegt, mit der Präzisierung, dass die TWA in Seoul, Republik Korea, tagen würde.


Fragen, die von den Technischen Arbeitsgruppen aufgeworfen wurden

	Der TC prüfte das Dokument TC/61/3.

[bookmark: _Toc441497828][bookmark: _Toc527377892][bookmark: _Toc20505078][bookmark: _Toc173848838]Fragen zur Information und zur möglichen Beschlussfassung durch den Technischen Ausschuss

	Der TC prüfte einen Vorschlag der TWV für eine Umfrage unter den UPOV-Mitgliedern zu der Frage, ob zusätzliche Merkmale, die nicht in den Prüfungsrichtlinien enthalten sind, ein Hindernis für die Übernahme von Prüfungsberichten darstellen könnten, wie in Dokument TC/61/3, Absätze 11 und 12 dargelegt. 

	Der TC erinnerte daran, dass das UPOV-Übereinkommen den UPOV-Mitgliedern keine Verpflichtung auferlegt, Prüfungsberichte zu übernehmen, und kam überein, dass Zusammenarbeit wichtig ist, um zu vermeiden, dass dieselbe Sorte in jedem UPOV-Mitgliedstaat erneut einer DUS-Prüfung unterzogen werden muss.

	Der TC stellte fest, dass die UPOV-Mitglieder verschiedene Faktoren berücksichtigen, die die Entscheidung über die Übernahme von Prüfungsberichten je nach Art und Merkmalen beeinflussen. Der TC war sich einig, dass solche Unterschiede zu unklaren Ergebnissen führen würden, und beschloss, den Vorschlag für eine Umfrage nicht weiter zu verfolgen.

	Der TC erkannte die Bedeutung der Krankheitsresistenzen für die Pflanzenzüchtung an und erinnerte an die Flexibilität der Behörden in den UPOV-Leitlinien bei der Umsetzung der UPOV-Prüfungsrichtlinien in nationale Prüfungsrichtlinien.

	Der TC verwies auf das in Dokument TGP/5 Abschnitt 10 „Mitteilung zusätzlicher Merkmale und Ausprägungsstufen“ beschriebene Verfahren:

· Vorschläge für zusätzliche Merkmale und Ausprägungsstufen sollten dem Verbandsbüro unter Verwendung der in Dokument TGP/5 Abschnitt 10 enthaltenen Vorlage mitgeteilt werden.
· Die Vorschläge sollten Angaben zum Umfang der Nutzung des Merkmals/der Ausprägungsstufe enthalten.
· Die eingegangenen Vorschläge würden so bald wie möglich der/den zuständigen Technischen Arbeitsgruppe(n) (TWP) vorgelegt.

Angelegenheiten zur Information

	Der TC nahm die Entwicklungen in den TWPs zu folgenden Themen zur Kenntnis:
[bookmark: _Hlk209692411]
(i) [bookmark: _Toc208828855]Krankheitsresistenzmerkmale; 
(ii) [bookmark: _Toc207646166][bookmark: _Toc208828858]Merkmale, die in einem Vegetationszyklus bei der DUS-Prüfung beobachtet wurden, wobei die Mindestdauer der Prüfungen normalerweise zwei unabhängige Vegetationszyklen betragen sollte;
(iii) [bookmark: _Toc207212888][bookmark: _Toc208828859][bookmark: _Hlk208828547]Beurteilung der Einheitlichkeit von Merkmalen, die nicht in den Prüfungsrichtlinien aufgeführt sind; 
(iv) [bookmark: _Toc208828860][bookmark: _Hlk205555062]Bericht über Gerichtsverfahren zu technischen Fragen : Allium cepa L. „SK20”;
(v) [bookmark: _Toc208828861]Informationsdatenbanken: Der Wert und die Zuverlässigkeit botanischer Namen bei Zierpflanzen;
(vi) [bookmark: _Toc208828862]Software und statistische Analysemethoden für die DUS-Prüfung;
(vii) [bookmark: _Toc208828866]Phänotypisierung und Bildanalyse; und 
(viii) [bookmark: _Toc208828869]Sortensammlungen: Sortensammlung von Obstkulturen in der Ukraine .


Ausarbeitung von Anleitung und dem Rat zur Annahme vorgeschlagene Dokumente

	Der TC prüfte das Dokument SESSIONS/2025/2.

Vom Rat 2025 zur Annahme vorgeschlagene Dokumente

(a)	Informationsdokument: UPOV/INF/22 „Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung“

	Der TC kam überein, auf der Grundlage des Dokuments UPOV/INF/22/12 Draft 1 eine Überarbeitung des Dokuments UPOV/INF/22/11 „Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung“ vorzuschlagen.

(b)	TGP-Dokumente:

(i)	TGP/5: Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung:  Abschnitt 6 „UPOV-Bericht über die technische Prüfung und UPOV-Sortenbeschreibung“ (Überarbeitung)

	Der TC kam überein, eine Überarbeitung des Dokuments TGP/5 „Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung“, Abschnitt 6 „UPOV-Bericht über die technische Prüfung und UPOV-Sortenbeschreibung“, auf der Grundlage von TGP/5, Abschnitt 6/5 Draft 2, vorzuschlagen.

(ii)	TGP/7: Erstellung von Prüfungsrichtlinien: Erläuternde Anmerkung GN 28 „Beispielsorten“ (Überarbeitung) 

	Der TC kam überein, eine Überarbeitung des Dokuments TGP/7 „Erstellung von Prüfungsrichtlinien” auf der Grundlage der in Dokument SESSIONS/2025/2, Anlage II, vorgelegten Änderungsvorschläge vorzuschlagen.

[bookmark: _Hlk178322582]Vom Technischen Ausschuss zu prüfende Fragen

[bookmark: _Toc209457630]TGP/7: Erstellung von Prüfungsrichtlinien (Überarbeitung)

[bookmark: _Toc209457631]Anzahl der Vegetationsperioden und abschließende Prüfung von Obstarten

	Der TC prüfte den Vorschlag zur Änderung des Dokuments TGP/7 „Erstellung von Prüfungsrichtlinien (Überarbeitung)” in Bezug auf die Anzahl der Vegetationsperioden und die abschließende Prüfung, wie in Dokument SESSIONS/2025/2, Absätze 22 bis 24 dargelegt, einschließlich des folgenden Standardwortlauts:  

„3.	Prüfungsverfahren
„3.1	Anzahl von Wachstumsperioden
“Die Mindestprüfungsdauer sollte in der Regel im Allgemeinen sein wie folgt: 

„{ ASW 2  (Kapitel 3.1(.1)) – Anzahl von Wachstumsperioden }

“Die Prüfung einer Sorte kann abgeschlossen werden, wenn die zuständige Behörde das Ergebnis der Prüfung mit Sicherheit bestimmen kann.

„{ GN 8  (Kapitel 3.1.2) – Erläuterung der Wachstumsperiode }
„{ ASW 3  (Kapitel 3.1.2) – Erläuterung der Wachstumsperiode }

Die Prüfung einer Sorte kann abgeschlossen werden, wenn die zuständige Behörde das Ergebnis der Prüfung mit Sicherheit bestimmen kann.“

	Der TC kam überein, die TWPs auf ihren Tagungen im Jahr 2026 zu ersuchen, die vorgeschlagenen Änderungen des Dokuments TGP/7 „Erstellung von Prüfungsrichtlinien (Überarbeitung)“ in Bezug auf die Anzahl der Vegetationsperioden und den Abschluss der Prüfung zu prüfen, wie in Dokument SESSIONS/2025/2, Absätze 22 bis 24, dargelegt. 

	Der TC kam überein, einen Vorschlag Neuseelands aufzunehmen, die Streichung des Wortes „mindestens“ in dem Vorschlag zur Prüfung durch die TWPs zu erwägen.


Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Prüfung

	Der TC prüfte das Dokument SESSIONS/2025/3.

[bookmark: _Toc210138028]Verbesserung der Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit

[bookmark: _Toc210138029][bookmark: _Hlk210898652](a)	„Umwelteinfluss bei der Merkmalsausprägung“
[bookmark: _Toc210138030](b)	„Vollständigkeit und Relevanz der Sortensammlungen“

[bookmark: _Hlk210898495]	Der TC kam überein, Webinare zu organisieren, um praktische Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Umwelteinfluss bei der Merkmalsausprägung und die Zusammensetzung und Relevanz der Sortensammlungen vorzustellen.  

	Der TC kam überein, dass es wichtig sei, Informationen über die Praktiken und Erfahrungen verschiedener UPOV-Mitglieder auszutauschen, darunter auch darüber, wie sie die bilaterale Zusammenarbeit organisieren und unter welchen Bedingungen sie Prüfungsberichte austauschen. Der TC nahm die Interessenbekundungen Australiens, Chinas, Deutschlands, Japans, der Niederlande (Königreich der) und des Vereinigten Königreichs zur Abhaltung von Präsentationen zur Kenntnis. Der TC kam überein, dass andere UPOV-Mitglieder, die Präsentationen halten möchten, sich an das Verbandsbüro wenden sollten. 

	Der TC kam überein, dass bei den Beratungen frühere Diskussionen zu diesen Themen berücksichtigt werden sollten, beispielsweise die Studie über die Ausprägung von Merkmalen bei Petunien-Sorten und anderen Sorten unter verschiedenen Umweltbedingungen (siehe: https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/two/37/two_37_08.pdf). 

	Der TC kam überein, dass die Webinare aufgezeichnet und auf der UPOV-Website zur Verfügung gestellt werden sollten. 

	Der TC kam überein, dass die „offene Diskussionsrunde”, die auf der zweiundsechzigsten Tagung des TC (2026) stattfinden soll, genutzt werden könnte, um die Diskussionen zu diesen Themen fortzusetzen.

[bookmark: _Toc210138033][bookmark: _Hlk210898679](c)	„Änderung des Dokuments TGP/5, Abschnitt 6, um Informationen zu Anforderungen bereitzustellen, die UPOV-Mitglieder benötigen, um Prüfungsberichte anderer UPOV-Mitglieder zu verwenden ”

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass ein Vorschlag zur Überarbeitung des Dokuments TGP/5, Abschnitt 6, in Dokument SESSIONS/2025/2 „Ausarbeitung von Anleitung und dem Rat zur Annahme vorgeschlagene Dokumente“ vorgelegt wurde.

[bookmark: _Toc210138034][bookmark: _Hlk210898744](d)	„Phytosanitäre Probleme, welche die Einreichung von Vermehrungsmaterial verhindern oder verzögern“

[bookmark: _Toc210138037]	Der TC kam überein, ein Webinar über praktische Erfahrungen mit Verzögerungen bei der DUS-Prüfung aufgrund phytosanitäre Anforderungen und Überlegungen zur Verwendung von Prüfungsberichten eines anderen UPOV-Mitglieds zu organisieren, um Verzögerungen bei der Erteilung von Züchterrechten zu verringern. Der TC nahm die Interessenbekundungen von Australien, Japan, den Niederlanden (Königreich der), Neuseeland und dem Vereinigten Königreich zur Kenntnis.

	Der TC kam überein, dass das Webinar Situationen klären sollte, in denen Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Pflanzenmaterial zu einer Verzögerung bei der Erteilung des Züchterrechts führen könnten, und wie bilaterale Zusammenarbeit zur Überwindung dieser Situation beitragen könnte.  

	Der TC erinnerte an die Umfrage von 2023 zu politischen oder rechtlichen Hindernissen für die internationale Zusammenarbeit, in der die UPOV-Mitglieder Informationen über ihre Verfahren im Falle phytosanitärer Beschränkungen für die Einreichung von Pflanzenmaterial bereitstellten (siehe Anlage II, Seite 22, verfügbar unter: https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/caj_80/sessions_2023_4.pdf ).

	Der TC kam überein, dass sich das Webinar auf Ansätze zur Bewältigung von Verzögerungen konzentrieren sollte, ohne phytosanitäre Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs der UPOV zu berücksichtigen. 

	Der TC kam überein, das UPOV-Büro zu ersuchen, vor den Tagungen der TWPs 2026 geeignete Termine für die Webinare unter (a), (b) und (d) vorzuschlagen.

[bookmark: _Hlk210898823](e)	„Informationen über Vereinbarungen für Prüfungen auf dem Gelände der Züchter verbessern“

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass 2025 vorbereitende Webinare zur Zusammenarbeit mit Züchtern bei der DUS-Prüfung abgehalten worden waren und auf der UPOV-Website unter https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=85855 verfügbar waren.

	Der TC nahm die Entwicklungen hinsichtlich der Vorbereitung des „Seminars über die Zusammenarbeit mit Züchtern bei der DUS-Prüfung“ zur Kenntnis, das am 22. Oktober 2025 als Hybridveranstaltung in Genf stattfinden soll.


[bookmark: _Hlk210901814]Maßnahmen zur Verbesserung der Unterstützung bei der DUS-Prüfung

	Der TC prüfte das Dokument TC/61/6.

[bookmark: _Toc209823712]Unterstützung bei der Ausarbeitung nationaler Prüfungsrichtlinien

	Der TC kam überein, die TWP auf ihren Tagungen im Jahr 2026 zu ersuchen, die Tagesordnung für die Beratungen über Prüfungsrichtlinien so zu gestalten, dass die UPOV-Mitglieder Gelegenheit erhalten, Merkmale, Ansätze oder Herausforderungen für die DUS-Prüfung vorzustellen, die für die Ausarbeitung nationaler Prüfungsrichtlinien relevant sind, wie in Dokument TC/61/6, Absatz 9, auf folgender Grundlage dargelegt: 

· Diskussionen über Fragen, die für nationale Prüfungsrichtlinien relevant sind, würden die Bemühungen der UPOV-Mitglieder zur Förderung der Entwicklung neuer Pflanzensorten für ein breiteres Spektrum von Kulturpflanzen unterstützen.

· Diskussionen über Fragen, die für nationale Prüfungsrichtlinien relevant sind, würden einen eigenen Platz auf der Tagesordnung der TWPs einnehmen, der sich von den Diskussionen über die internationale Harmonisierung durch die Entwicklung von UPOV-Prüfungsrichtlinien unterscheidet. 

· Die UPOV-Mitglieder würden ihr Fachwissen zur Verfügung stellen, um Diskussionen über Fragen, die für die Entwicklung nationaler Prüfungsrichtlinien gemäß den UPOV-Leitlinien relevant sind, zu unterstützen.

· Diskussionen über Fragen, die für nationale Prüfungsrichtlinien relevant sind, würden dem TC zur Beratung und Anpassung der Verfahren gemeldet, vorbehaltlich der Ressourcen des UPOV-Büros. 

· Die Verwendung der Prüfungsrichtlinien-Vorlage für die Entwicklung nationaler Prüfungsrichtlinien würde den UPOV-Mitgliedern zur Verfügung gestellt, vorbehaltlich der Verfügbarkeit zusätzlicher Ressourcen für die Entwicklung der erforderlichen Funktionen.

[bookmark: _Toc189230184][bookmark: _Toc193288252][bookmark: _Toc209823716]Mögliche Maßnahmen zu Prüfungsrichtlinien und Online-Tool für die Ausarbeitung von Prüfungsrichtlinien

	Der TC nahm den Bericht der führenden Sachverständigen der TC-Untergruppe für Prüfungsrichtlinien, Frau Margaret Wallace (Vereinigtes Königreich), über die 2025 im TWO, TWV, TWA und TWF geführten Diskussionen über die Verbesserung der Struktur der Prüfungsrichtlinien, die webbasierte Prüfungsrichtlinien-Vorlage und die Erstellung nationaler Prüfungsrichtlinien zur Kenntnis.  

	Der TC kam überein, dass die Vorschläge zur Verbesserung der Prüfungsrichtlinien in Dokument TC/61/6, Absatz 12, den TWPs auf ihren Tagungen im Jahr 2026 vorgelegt werden sollten, um deren Umfang und Prioritäten zu klären und so ein besseres Verständnis für die zu ihrer Umsetzung erforderlichen Ressourcen zu erreichen.

	Der TC erhielt einen Bericht des Verbandsbüros über Maßnahmen zur Verbesserung der webbasierten Prüfungsrichtlinien-Vorlage, einschließlich ihrer Verwendung zur Erfassung von Kommentaren und Änderungen, die während der Diskussionen direkt in der Prüfungsrichtlinien-Vorlage bei der TWF vereinbart wurden, wie in Dokument TC/61/6, Absätze 17 bis 27, berichtet.


UPOV-Informationsdatenbanken

	Der TC prüfte das Dokument SESSIONS/2025/5.

[bookmark: _Toc209685560]GENIE-Datenbank: Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung

	Der TC kam überein, dem Rat vorzuschlagen, den Abschnitt „Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung” in der GENIE-Datenbank und im gleichnamigen Dokument des Rates zu streichen, wobei eine solche Entscheidung weder den Abschnitt „Praktische Erfahrungen bei der DUS-Prüfung” der GENIE-Datenbank noch die Veröffentlichung des TC-Dokuments „Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden praktische Erfahrungen bei der DUS-Prüfung haben”, wie in Dokument SESSIONS/2025/5, Absätze 13 bis 28 dargelegt.

	Der TC stellte fest, dass die Informationen in der PLUTO-Datenbank und dem UPOV e-PVP-Modul zum Austausch von DUS-Berichten Alternativen für die Ermittlung der Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung  bieten.  Der TC stellte fest, dass ein Bericht über die Kulturen und die Anzahl der Berichte, die unter Verwendung des UPOV e-PVP-Moduls zum Austausch von DUS-Berichten ausgetauscht wurden, vom UPOV-Büro regelmäßig als Leistungsindikator bereitgestellt werden würde.  Der TC kam überein, weitere UPOV-Mitglieder zur Nutzung des UPOV e-PVP-Moduls zum Austausch von DUS-Berichten zu ermutigen.

[bookmark: _Toc209685571]Änderungsvorschläge zu den UPOV-Codes für Zitrusfrüchte

	Der TC nahm die Entwicklungen in der TWF zur Überarbeitung der UPOV-Codes für den Zitruskomplex zur Kenntnis. Der TC prüfte den Vorschlag der TWF und kam überein, die UPOV-Codes für die Gattungen ×Citroncirus, Fortunella und Poncirus gemäß Anlage I des Dokuments SESSIONS/2025/5 zu ändern.

	Der TC kam überein, dass die Verbandsmitglieder und die Datenlieferanten der PLUTO-Datenbank im Voraus durch ein Rundschreiben über etwaige Streichungen und den Zeitpunkt ihrer Umsetzung im Jahr 2026 informiert werden. Die Datenlieferanten der PLUTO-Datenbank würden gebeten, bei der Übermittlung ihrer Pflanzensorten-Daten an das Verbandsbüro die aktualisierten UPOV-Codes zu verwenden.
[bookmark: _Toc209685573]
Überarbeitung des Anwendungsbereichs der fünf Prüfungsrichtlinien für Zitrusfrüchte-Gruppen

	Der TC befasste sich mit der Überarbeitung der UPOV-Codes für Zitrusfrüchte und der vorgeschlagenen Überarbeitung des Anwendungsbereichs der fünf Prüfungsrichtlinien für Zitrusfruchtgruppen, wie in Dokument SESSIONS/2025/5, Absätze 41 bis 44 dargelegt. 

	Der TC erinnerte daran, dass Prüfungsrichtlinien nicht allein zum Zweck der Aktualisierung botanischer Namen überarbeitet werden sollten, und kam überein, dass die vorgeschlagene Überarbeitung der fünf Prüfungsrichtlinien für Zitrusfruchtgruppen durchgeführt werden sollte, um den Anwendungsbereich der Dokumente TG/83, TG/201, TG/202, TG/203 und TG/204 (Zitrusfruchtgruppen) neu zu definieren.

[bookmark: _Toc522275168][bookmark: _Toc13263937][bookmark: _Toc209685574]PLUTO-Datenbank

	Der TC nahm die derzeitige Nutzung der PLUTO-Datenbank und die Herausforderungen zur Kenntnis, denen sich Datenlieferanten und andere Nutzer gegenübersehen. Der TC nahm zur Kenntnis, dass zwei Erhebungen geplant sind, um die Faktoren zu ermitteln, die die Vollständigkeit und Aktualität der Datenlieferungen beeinflussen, und um Erkenntnisse über die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit der Suchfunktion zu gewinnen.


Molekulare Techniken

	Der TC prüfte das Dokument SESSIONS/2025/6.

[bookmark: _Toc209457637]Leitlinien für die Validierung eines neuen merkmalsspezifischen molekularen Markerprotokolls als alternative Beobachtungsmethode

	Der TC prüfte die vorgeschlagene Methodik und kam überein, dass eine harmonisierte Validierung für neue molekulare Marker, deren Aufnahme in die Prüfungsrichtlinien als alternative Methoden vorgeschlagen wird, wichtig ist. Der TC kam überein, dass die Leitlinien auch andere Methoden zulassen sollten, die zu dem gleichen Ergebnis führen, sofern sie ebenfalls validiert sind.

	Der TC erörterte die in Absatz 31 des Entwurfs der Leitlinien beschriebene Situation hinsichtlich der zu berücksichtigenden Aspekte bei der Verwendung von molekularen Markern, die möglicherweise Geschäftsgeheimnisse darstellen, und kam überein, dass diese Situationen bei der Entwicklung von Merkmalen für Prüfungsrichtlinien von Fall zu Fall geprüft werden sollten. 

	Der TC kam überein, dem Rat die Annahme der Leitlinien für die Validierung merkmalspezifischer molekularer Marker als alternative Methoden für die Bewertung von Merkmalen in den Prüfungsrichtlinien vorzuschlagen, wie in der Anlage zu Dokument SESSIONS/2025/6 dargelegt, vorbehaltlich einer sprachlichen Überprüfung durch den erweiterten Redaktionsausschuss (TC-EDC).

[bookmark: _Toc177773941][bookmark: _Toc210139285]Vertraulichkeit und Eigentumsrechte an molekularen Informationen

	Der TC nahm die Diskussionen über die Vertraulichkeit und das Eigentum an molekularen Informationen auf den TWP-Sitzungen im Jahr 2025 zur Kenntnis.

	Der TC kam überein, die TWPs zu ersuchen, künftige Diskussionen über die Vertraulichkeit und das Eigentum an molekularen Informationen auf der Grundlage konkreter Fälle und spezifischer Situationen zu organisieren.

	Der TC kam überein, die TWPs einzuladen, um die Zusammenarbeit bei der Nutzung molekularer Informationen zu erörtern, beispielsweise auf den Tagungen 2025 der TWO (gemeinsame Entwicklung molekularer Marker) und der TWV (Verwaltung von Sortensammlungen und Sortenidentifizierung).

	Der TC nahm die von der Europäischen Union auf der TWA vorgestellte „Politik zum Status von Pflanzenmaterial, das für DUS-Prüfungszwecke eingereicht wird” zur Kenntnis, wie in Dokument SESSIONS/2025/6, Absatz 29 dargelegt (verfügbar unter: https://cpvo.europa.eu/en/cpvo-policy-status-plant-material-used-dus-testing-purposes). Der TC nahm zur Kenntnis, dass Beispiele für Richtlinien und Verträge für vom Züchter eingereichtes Material in Dokument TGP/5, Abschnitt 11, enthalten sind.

[bookmark: _Toc210139289]Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisationen

[bookmark: _Toc210139291]Harmonisierung von Begriffen, Definitionen und Methoden zwischen UPOV, OECD und ISTA

	Der TC kam überein, Frankreich in Zusammenarbeit mit Argentinien, China, Deutschland, den Niederlanden (Königreich der), dem Vereinigten Königreich, CIOPORA und ISF zu ersuchen, die Arbeiten zur Harmonisierung der Begriffe und Definitionen für molekulare Verfahren, die bei der UPOV verwendet werden, voranzutreiben, damit sie 2026 vom TWM und vom TC geprüft werden können.

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass die OECD-Saatgutregelungen die Zusammenarbeit mit der UPOV im Hinblick auf eine mögliche Harmonisierung von Definitionen und Begriffen befürwortet hatten.

[bookmark: _Toc210139292][bookmark: _Hlk208420603]Aktualisierung der Liste der pro Kultur verwendeten molekularen Marker

	Der TC prüfte einen Vorschlag des TWM und kam überein, die Niederlande zu ersuchen, die Aktualisierung der von der UPOV erstellten Liste der molekularen Marker für jede Kulturpflanze zu koordinieren, die auf der Webseite der achtundfünfzigsten Tagung des TC verfügbar ist.

[bookmark: _Toc210139293]Gemeinsame Sätze molekularer Marker für die Sortenidentifikation

	Der TC befürwortete die Zusammenarbeit mit der OECD und der ISTA zur Festlegung gemeinsamer Sätze molekularer Marker für die Sortenidentifizierung und ersuchte den TWM, die Diskussionen zu diesem Thema voranzutreiben. 

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass die OECD in Zusammenarbeit mit der ISTA und der UPOV den Beginn der Arbeiten zur Festlegung gemeinsamer Sätze molekularer Marker für die Sortenidentifizierung genehmigt hatte.

[bookmark: _Toc210139296]Informationen über die Verwendung molekularer Verfahren in den einzelnen Organisationen: mögliche gemeinsame Sitzung

	Der TC befürwortete die Organisation einer gemeinsamen Sitzung mit Teilnehmern der UPOV, der OECD-Saatgutregelungen und des ISTA-Sortenausschusses, um die Zusammenarbeit bei der Verwendung molekularer Marker für die Zwecke der einzelnen Organisationen zu erörtern.  Der TC kam überein, dass die Modalitäten für eine mögliche gemeinsame Sitzung mit den künftigen Gastgebern der TWM-Tagungen abgestimmt werden sollten.

[bookmark: _Toc177773948][bookmark: _Toc210139297]Angelegenheiten zur Information

	Der TC nahm die folgenden Informationen in Dokument SESSIONS/2025/6 zur Kenntnis:

(i) [bookmark: _Toc210139298][bookmark: _Hlk210907437]Neueste Entwicklungen bei molekularen Techniken und Bioinformatik;
(ii) [bookmark: _Toc210139300]Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisationen;
(iii) [bookmark: _Toc210139303]Bericht über die Arbeit zu molekularen Verfahren im Zusammenhang mit der DUS-Prüfung;
(iv) [bookmark: _Toc210139311]Methoden zur Analyse molekularer Daten, Verwaltung von Datenbanken und Austausch von Daten und Material;
(v) [bookmark: _Toc210139319]Einsatz molekularer Verfahren bei der Beurteilung der wesentlichen Ableitung; und
(vi) [bookmark: _Toc210139322]Der Einsatz molekularer Techniken zur Durchsetzung .


TWP-Workshops und Webinare

	Der TC prüfte das Dokument TC/61/7.

	Der TC kam überein, zu geeigneten Terminen vor den TWP-Sitzungen im Jahr 2026 technische Webinare zu folgenden Themen zu organisieren:

· Umwelteinfluss bei der Merkmalsausprägung; 
· Vollständigkeit und Relevanz der Sortensammlungen; 
· Phytosanitäre Probleme, welche die Einreichung von Vermehrungsmaterial verhindern oder verzögern

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass die Webinare aufgezeichnet und online verfügbar gemacht werden.  Der TC nahm zur Kenntnis, dass die detaillierten Vorkehrungen für die Webinare vom Büro des Verbandes in Abstimmung mit den UPOV-Mitgliedern, die Interesse an einer Präsentation bekundet haben (Australien, China, Deutschland, Japan, Niederlande (Königreich), Neuseeland und Vereinigtes Königreich), und anderen, die an einer Teilnahme interessiert sind, festgelegt werden.

	Der TC kam überein, dass die Gastgeber der TWP sich so bald wie möglich an das Verbandsbüro wenden sollten, um Unterstützung bei der Organisation von Workshops mit physischer Teilnahme in Verbindung mit den TWP-Sitzungen zu erhalten. In solchen Fällen würde der Inhalt an den jeweiligen Kontext angepasst werden.


Erörterung zum Thema: Neue Technologien bei der DUS-Prüfung

	Der TC erhielt die folgenden Präsentationen zu neuen Technologien bei der DUS-Prüfung, die auf der TC/61-Webseite verfügbar waren:

	Forschung und Entwicklung im Vereinigten Königreich zur Unterstützung der DUS-Prüfung
	Vereinigtes Königreich 

	Einsatz neuer Technologien bei der DUS-Prüfung in Frankreich – die Erfahrungen von GEVES
	Frankreich 

	Von molekularen Markern zum maschinellen Lernen – eine politische Perspektive des Vereinigten Königreichs
	Vereinigtes Königreich 



	Der TC nahm die Bemühungen zur Kenntnis, die Freigabe neuer Sorten zu erhöhen, um eine breitere Politik zu erreichen. Der TC nahm die politischen Überlegungen zu einer Reihe von Technologien und Ansätzen zur Steigerung der Effizienz bei der DUS-Prüfung zur Kenntnis, darunter: 

· maschinelles Lernen
· genomische Vorhersage
· gemeinsam genutzte molekulare Datenbanken
· Phänotypisierung
· Bildanalyse

	Der TC stellte fest, dass die eingesetzten Technologien darauf abzielen, den Umfang von Versuchen zu reduzieren und manuelle Arbeiten an arbeitsintensiven Merkmalen zu ersetzen. Einige wurden bereits für Routinearbeiten eingesetzt, wie beispielsweise die Verwendung zweidimensionaler Bilder, während andere noch in der Entwicklung waren, wie beispielsweise die Verwendung von Markern, die mit der Merkmalsausprägung und der genomischen Vorhersage in Verbindung stehen. Der TC stellte fest, dass die Bemühungen zur Genotypisierung von Sortensammlungen zunehmen.

	Der TC nahm die zunehmende Verwendung molekularer Marker zur Effizienzsteigerung bei Routineverfahren wie der Sortenidentifizierung und -durchsetzung zur Kenntnis. Der TC erörterte die Kostenauswirkungen des Einsatzes dieser Technologien bei Routinearbeiten und forderte die UPOV-Mitglieder auf, sich mit den Verbandsmitgliedern in Verbindung zu setzen, um eine Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung von Instrumenten und der Ausweitung von Initiativen anzuregen.

	Der TC erörterte die Auswirkungen kleinerer Unterschiede zwischen Sorten, die mit automatisierten Verfahren im Vergleich zu traditionellen Methoden festgestellt wurden, und stellte fest, dass eine höhere Genauigkeit für statistische Analysen, wie sie beispielsweise bei Futterpflanzen verwendet werden, von Nutzen ist.

	Der TC stellte fest, dass die Beratungen über diese Themen auf der vierten Tagung des TWM, die 2026 in Cambridge, Vereinigtes Königreich, stattfinden wird, fortgesetzt werden.


Prüfungsrichtlinien

	Der TC prüfte das Dokument TC/61/2.

[bookmark: _Toc209447753]Zusätzliche Merkmale und Ausprägungsstufen, die in den Prüfungsrichtlinien für Gerste, Raps und Erbsen gemeldet wurden 

	Der TC nahm die folgenden zusätzlichen Merkmale und Ausprägungsstufen in den Prüfungsrichtlinien für Gerste, Raps und Erbsen zur Kenntnis, die vom TWV und TWA auf ihren Tagungen im Jahr 2025 geprüft worden waren:

(a)	Prüfungsrichtlinien für Erbsen (Dokument TG/7/10): 
· Resistenz gegen Falschen Mehltau (Pv)

(b)	Prüfungsrichtlinien für Gerste (Dokument TG/19/11)
· Pollenproduktion (männliche Sterilität) 

(c)	Prüfungsrichtlinien für Raps (Dokument TG/36/7)
· Keimblatt: Länge von der Basis der Blattspreite bis zum breitesten Punkt (lbtwp)
· Keimblatt: Verhältnis von lbtwp zu Breite
· Herbizidtoleranz: Imazamox

	Der TC kam überein, das von der TWA vorgeschlagene zusätzliche Merkmal für die Prüfungsrichtlinien für Gerste und die Prüfungsrichtlinien für Raps, wie in Dokument TC/61/2, Anlage I, dargelegt, wie folgt auf der UPOV-Website zu veröffentlichen:

(a)	Prüfungsrichtlinien für Gerste (Dokument TG/19/11)
· Pollenproduktion (männliche Sterilität) 

(b)	Prüfungsrichtlinien für Ölraps (Dokument TG/36/7)
· Keimblatt: Länge von der Basis der Blattspreite bis zum breitesten Punkt (lbtwp)
· Keimblatt: Verhältnis von lbtwp zu Breite
· Herbizidtoleranz: Imazamox


[bookmark: _Toc209447755]Technischer Fragebogen, Abschnitt 4.2: „Vermehrungsmethode der Sorte“

	Der TC nahm die Liste der Entwürfe für Prüfungsrichtlinien zur Kenntnis, die zur Aufnahme von Informationen über die Vermehrungsmethode der Sorte in technische Fragebögen zur Annahme vorgelegt wurden, vorbehaltlich etwaiger Änderungen, die vom TC-EDC vorgeschlagen werden, wie in Anlage II dieses Dokuments dargelegt.

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass die TWA, TWO und TWV auf ihren Tagungen im Jahr 2026 die Beratungen über die in den Technischen Fragebögen anzugebenden Informationen über die Vermehrungsmethode der Sorte gemäß den folgenden Prüfungsrichtlinien fortsetzen würden:
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WIPO NUR FÜR DIENSTLICHE ZWECKE 

	TG/4
	Weidelgras

	TG/6
	Luzerne

	TG/21
	Pappel

	TG/38
	Weißklee

	TG/39
	Rohrschwingel

	TG/66
	Lupinen

	TG/67
	Rotschwingel

	TG/79
	Weiße Zeder

	TG/126
	Lachanalia

	TG/132
	Dieffenbachia

	TG/135
	Spathiphyllum

	TG/144
	Nachtkerze

	TG/178
	Futterrettich

	TG/179
	Weißer Senf

	TG/180
	Rettungsgras

	TG/227
	Hop

	TG/228
	Sanitäter

	TG/248
	Hirse

	TG/249
	Kaffee




[bookmark: _Toc209447762]Erfahrungen mit neuen Sorten und Arten

	Der TC nahm die Berichte des TWO, TWV und TWA über Erfahrungen mit neuen Typen und Arten von Zierapfel, Ahorn, Ölkürbis und Elefantengras zur Kenntnis, die in Dokument TC/61/2 enthalten sind.


[bookmark: _Toc209447766]Prüfungsrichtlinien zur Annahme

	Auf der Grundlage der Empfehlungen des TC-EDC, die in Anhang I dieses Dokuments enthalten sind, kam der TC überein, die folgenden Prüfungsrichtlinien anzunehmen:
[bookmark: _Hlk214029443]
	**
	TWP
	Document No. 
No. du document 
Dokument-Nr. 
No del documento
	English
	Français
	Deutsch
	Español
	Botanical name

	REVISIONS OF ADOPTED TEST GUIDELINES / RÉVISIONS DE PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN ADOPTÉS / 
REVISIONEN ANGENOMMENER PRÜFUNGSRICHTLINIEN / REVISIONES DE DIRECTRICES DE EXAMEN ADOPTADAS

	NL
	TWA
	TG/30/7(proj.3)
	Bent Grass
	Agrostide
	Straussgras
	Agrostis
	Agrostis canina L., Agrostis capillaris L., Agrostis gigantea Roth, Agrostis stolonifera L.

	CZ
	TWA
	TG/243/2(proj.3)
	Festulolium
	Festulolium
	Festulolium
	Festulolium
	× Festulolium Asch. et Graebn.

	PARTIAL REVISIONS OF TEST GUIDELINES / RÉVISIONS PARTIELLES DE PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN ADOPTÉS /
TEILREVISIONEN ANGENOMMENER PRÜFUNGSRICHTLINIEN / REVISIONES PARCIALES DE DIRECTRICES DE EXAMEN ADOPTADAS

	TWA/TWV
	NL
	TG/2/7 Rev.(proj.1)
	Maize
	Maïs
	Mais
	Maíz
	Zea mays L.

	TWV
	
	TG/7/10 Rev. 3
	Pea
	Pois
	Erbse
	Guisante
	Pisum sativum L.

	TWO
	
	TG/10/7
	Euphorbia Fulgens
	Euphorbia Fulgens
	Korallenranke

	Euforbia
	Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch

	TWV
	FR
	TG/13/11 Rev. 4(proj.1)
	Lettuce
	Laitue
	Salat
	Lechuga
	Lactuca sativa L.

	TWV
	NL
	TG/44/12 Rev.(proj.1)
	Tomato
	Tomate
	Tomate
	Tomate
	Solanum lycopersicum L.

	TWV
	NL
	TG/45/7 Rev. 3(proj.1)
	Cauliflower
	Chou-fleur
	Blumenkohl
	Coliflor
	Brassica oleracea L. convar botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

	TWO
	
	TG/47/5
	Streptocarpus

	Streptocarpus

	Drehfrucht

	Streptocarpus

	Streptocarpus × hybridus Voss

	TWV
	NL
	TG/48/7 Rev. 3(proj.1)
	Cabbage
	Chou pommé
	Wirsing
	Col repollo
	Brassica oleracea L.: Brassica (White Cabbage Group); Brassica (Savoy Cabbage Group); Brassica (Red Cabbage Group)

	TWV
	NL
	TG/54/7 Rev. 3(proj.1)
	Brussels Sprouts
	Chou de Bruxelles
	Rosenkohl
	Col de Bruselas
	Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.

	TWV
	
	TG/62/6
	Rhubarb
	Rhubarbe
	Rhabarber
	Ruibarbo
	Rheum rhabarbarum L.

	TWV
	NL
	TG/65/4 Rev. 4(proj.1)
	Kohlrabi
	Chou-rave
	Kohlrabi
	Colinabo
	Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. (Brassica oleracea L. Gongylodes Group)

	TWO
	
	TG/69/3
	Forsythia
	Forsythia
	Forsythie
	Forsythia
	Forsythia Vahl

	TWO
	
	TG/87/2
	Narcissi 
(including Daffodils)
	Narcisse, Jonquille
	Narzisse
	Narciso
	Narcissus L.

	TWO
	
	TG/91/3
	Crown of Thorns
	Épine du Christ
	Christusdorn
	Azofaifa de la espina de Cristo
	Euphorbia milii Desmoulins and its hybrids

	TWO
	
	TG/103/3
	Juniper
	Genévrier
	Wacholder
	Enebro
	Juniperus L.

	TWV
	
	TG/104/5 Rev. 3
	Melon
	Melon
	Melone
	Melón
	Cucumis melo L.

	TWF
	
	TG/112/4 Corr.
	Mango
	Manguier
	Mango
	Mango
	Mangifera indica L.

	TWO
	
	TG/113/2
	Easter Cactus
	Cactusjonc
	Osterkaktus
	Cactus de Pascua
	Rhipsalidopsis Britt. et Rose, including Epiphyllopsis Berger

	TWO
	
	TG/114/3
	Exacum
	Exacum
	Exacum
	Exacum
	Exacum L.

	TWO
	
	TG/115/4
	Tulip
	Tulipe
	Tulpe
	Tulipán
	Tulipa L.

	TWV
	
	TG/119/4 Rev.
	Vegetable Marrow, Squash
	Courgette
	Zucchini
	Calabacín
	Cucurbita pepo L.

	TWO
	
	TG/127/3
	Leucadendron
	Leucadendron
	Leucadendron
	Leucadendron
	Leucadendron R. Br.

	TWO
	
	TG/128/3
	Leucospermum
	Leucospermum
	Leucospermum
	Leucospermum
	Leucospermum R. Br.

	TWO
	
	TG/129/3
	Protea
	Protea
	Protea
	Protea
	Protea L.

	TWO
	
	TG/131/3
	Chincherinchee
	Ornithogale
	Milchstern
	Ornithogalum
	Ornithogalum L.

	TWO
	
	TG/141/3
	Aster
	Aster
	Aster
	Aster
	Aster L.

	TWO
	
	TG/147/2
	Pyracantha, Firethorn
	Pyracantha, Buisson Ardent
	Feuerdorn
	Espino de fuego
	Pyracantha M.J. Roem.

	TWV
	NL
	TG/151/5 Rev. 2(proj.1)
	Broccoli
	Brocoli
	Brokkoli
	Brócoli
	Brassica oleracea L. var. italica Plenck

	TWO
	
	TG/156/3
	Firelily
	Cyrtanthus
	Cyrtanthus
	Cyrtanthus
	Cyrtanthus Ait.

	TWV
	
	TG/165/3
	Dill
	Aneth
	Dill
	Eneldo
	Anethum graveolens L.

	TWV
	
	TG/167/3
	Okra
	Okra
	Okra
	Ocra
	Abelmoschus esculentus (L.) Moench

	TWO
	
	TG/174/3
	Iris (bulbous)
	Iris (bulbeux)
	Iris (zwiebelbildende)
	Lirio (bulboso)
	Iris L.

	TWO
	
	TG/214/1
	Catharanthus
	Pervenche de Madagascar
	Zimmerimmer-
grün
	Vinca pervinca
	Catharanthus roseus (L.) G. Don

	TWO
	
	TG/216/1
	Hypericum hircinum L., 
H. androsaemum L., H. × inodorum Mill.
	Hypericum hircinum L., 
H. androsaemum L., H. × inodorum Mill.
	Hypericum hircinum L., 
H. androsaemum L., H. × inodorum Mill.
	Hypericum hircinum L., 
H. androsaemum L., H. × inodorum Mill.
	Hypericum hircinum L., 
H. androsaemum L., H. × inodorum Mill.

	TWV
	JP
	TG/282/1 Rev. 2(proj.1)
	Shiitake
	Shiitake
	Pasaniapilz
	Shiitake
	Lentinula edodes (Berk.) Pegler

	TWV
	
	TG/291/1
	Oyster Mushroom; Eringi, King Oyster Mushroom; Lung Oyster Mushroom
	Pleurote en coquille
	Seitling, Austernseitling, Drehling; Kräuterseitling
	Girgola, Seta de ostra, Champiñon ostra; Seta de cardo; Pleuroto pulmonado, Pleuroto de verano
	Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.; Pleurotus eryngii (DC.) Quél.; Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.



	Die UPOV hat 341 Prüfungsrichtlinien verabschiedet, die auf der UPOV-Website (https://www.upov.int/en/find-and-explore/information-and-guidance/examination-guidance/test-guidelines) frei zugänglich sind.

	Auf der Grundlage der Empfehlungen des TC-EDC, die in Anlage II dieses Dokuments enthalten sind, kam der TC überein, dass für die folgenden Entwürfe von Prüfungsrichtlinien redaktionelle Klarstellungen durch die führenden Sachverständigen erforderlich sind:
[bookmark: _Toc48312814][bookmark: _Toc209447769][bookmark: _Hlk214029483]
	**
	TWP
	Document No. 
No. du document 
Dokument-Nr. 
No del documento
	English
	Français
	Deutsch
	Español
	Botanical name

	NEW TEST GUIDELINES / NOUVEAUX PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN / NEUE PRÜFUNGSRICHTILINIEN /
NUEVAS DIRECTRICES DE EXAMEN

	CN
	TWF
	TG/LYCIUM_BAR
(proj.6)
	Goji
	Baie de Goji
	Bocksdorn
	Baya de goji
	Lycium barbarum L.; 
Lycium chinense Mill.; 
Lycium cylindricum Kuang & A. M. Lu; 
Lycium dasystemum Pojark.; Lycium ruthenicum Murray; 
Lycium truncatum Y. C. Wang; Lycium yunnanense Kuang & A. M. Lu

	REVISIONS OF ADOPTED TEST GUIDELINES / RÉVISIONS DE PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN ADOPTÉS / 
REVISIONEN ANGENOMMENER PRÜFUNGSRICHTLINIEN / REVISIONES DE DIRECTRICES DE EXAMEN ADOPTADAS

	QZ
	TWO
	TG/24/7(proj.5)
	Poinsettia
	Poinsettia
	Poinsettie, Weihnachtsstern
	Flor de Pascua
	Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch × Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

	IT
	TWF
	TG/71/4(proj.7)
	Hazelnut
	Noisetier
	Haselnuss
	Avellano
	Corylus americana Marshall, Corylus avellana L., Corylus colurna L., Hybrids between Corylus americana and Corylus avellana

	NL
	TWV
	TG/117/5(proj.6)
	Egg Plant
	Aubergine
	Eierfrucht, Aubergine
	Berenjena
	Solanum melongena L.

	AU
	TWF
	TG/256/2(proj.4)
	Granadilla, Passion Fruit
	Fruit de la passion, Barbadine
	Purpurgranadilla, Passionsfrucht
	Maracuyá, Granadilla
	Passiflora edulis Sims

	PARTIAL REVISIONS OF TEST GUIDELINES / RÉVISIONS PARTIELLES DE PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN ADOPTÉS /
TEILREVISIONEN ANGENOMMENER PRÜFUNGSRICHTLINIEN / REVISIONES PARCIALES DE DIRECTRICES DE EXAMEN ADOPTADAS

	TWO
	NL
	TG/25/9 Rev.(proj.1)
	Carnation
	Oeillet
	Nelke
	Clavel
	Dianthus L.



Prüfungsrichtlinien, die 2025 im Wege des Schriftverkehrs angenommen wurden

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass die folgenden Prüfungsrichtlinien auf der Grundlage der in Anlage III dieses Dokuments aufgeführten Änderungen und der vom TC-EDC empfohlenen sprachlichen Änderungen angenommen worden waren:
[bookmark: _Toc479752533][bookmark: _Toc81228951][bookmark: _Toc209447772][bookmark: _Hlk211428206][bookmark: _Hlk214029517]
	
	TWP
	Document No. 
No. du document 
Dokument-Nr. 
No del documento
	English
	Français
	Deutsch
	Español
	Botanical name

	NEW TEST GUIDELINES / NOUVEAUX PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN / NEUE PRÜFUNGSRICHTILINIEN /
NUEVAS DIRECTRICES DE EXAMEN

	GB
	TWO
	TG/LEUCA(proj.4)
	Leucanthemum
	 Marguerite
	 Margerite
	 Margarita
	Leucanthemum Mill.

	JP
	TWA/TWO
	TG/ZOYSI(proj.7)
	Zoysia Grasses, Japanese Lawn
Grass
	Zoysia
	 Zoysia
	 Zoysia
	Zoysia Willd.

	REVISIONS OF ADOPTED TEST GUIDELINES / RÉVISIONS DE PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN ADOPTÉS / 
REVISIONEN ANGENOMMENER PRÜFUNGSRICHTLINIEN / REVISIONES DE DIRECTRICES DE EXAMEN ADOPTADAS

	IT
	TWF/TWO
	TG/50/10(proj.9)
	Grapevine
	Vigne
	Rebe
	Vid
	Vitis L.

	QZ
	TWO
	TG/194/2(proj.5)
	Lavandula/
Lavender
	Lavande vraie, Lavandins
	Echter Lavendel, Lavendel
	Lavándula, Lavenda
	Lavandula L.

	NL
	TWA
	TG/276/2(proj.5)
	Hemp, Cannabis
	Chanvre
	Hanf
	Cáñamo
	Cannabis sativa L.

	PARTIAL REVISIONS OF ADOPTED TEST GUIDELINES / RÉVISIONS PARTIELLES DE PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN ADOPTÉS /
TEILREVISIONEN ANGENOMMENER PRÜFUNGSRICHTLINIEN / REVISIONES PARCIALES DE DIRECTRICES DE EXAMEN ADOPTADAS

	TWV
	FR
	TG/13/11 Rev. 4(proj.2)
	Lettuce
	Laitue
	Salat
	Lechuga
	Lactuca sativa L.

	TWV
	JP
	TG/130/4 Rev. 1(proj.1)
	Asparagus
	Asperge
	Spargel
	Espárrago
	Asparagus officinalis L.



Korrekturen zu den Prüfungsrichtlinien 

	Der TC nahm die folgenden Korrekturen an den angenommenen Prüfungsrichtlinien für Gerste (TG/19/11), Wachsblume (TG/225/1 Corr.), Sauerkirsche, Duke-Kirsche (Dokument TG/230/2) und Oncidium (Dokument TG/283/1 Rev. 2) zur Kenntnis: 

(a) Gerste (Dokument TG/19/11)
Die Berichtigung betrifft folgenden Punkt:
· Korrektur der Schreibweise der Stufen 7 und 9 in Merkmal 2 „Pflanze: Wuchsform“ in „halb niederliegend“ und „niederliegend“

(b) Wachsblume (Dokument TG/225/1 Corr.)
Die Berichtigung betrifft folgenden Punkt:
· Korrektur der deutschen Übersetzung des Merkmals 12 „Blüte: Länge des Kelchblatts im Verhältnis zur Länge des Blütenblatts” in „Blüte: Länge des Kelchblatts im Verhältnis zur Länge des Blütenblatts”.

(c) Sauerkirsche, Duke-Kirsche (Dokument TG/230/2)
Die Berichtigung betrifft folgenden Punkt:
· Korrektur der Anzahl der Pflanzen von 3 auf 5 Pflanzen in Kapitel 4.2.3, die nun lautet:

„Für die Beurteilung der Homogenität in einer Probe von 3 Pflanzen sollten ein Populationsstandard von 1 % und eine Akzeptanzwahrscheinlichkeit von mindestens 95 % angewendet werden. Bei einer Probengröße von 3 Pflanzen sind keine Abweicher zulässig.“

(d) Oncidium (Dokument TG/283/1 Rev. 2)
Die Berichtigung betrifft folgenden Punkt:
· Korrektur der Populationsnorm und der Akzeptanzwahrscheinlichkeit in Kapitel 4.2.1 wie folgt:

„Für die Beurteilung der Homogenität sollte ein Populationsstandard von 1 % und eine Akzeptanzwahrscheinlichkeit von mindestens 95 % zugrunde gelegt werden. Bei einer Stichprobengröße von 9 Pflanzen ist 1 Abweicher zulässig.“

[bookmark: _Toc81228952][bookmark: _Toc209447773]Entwürfe von Prüfungsrichtlinien, die von den TWP im Jahr 2025 erörtert wurden

	Der TC stellte fest, dass die TWPs auf ihren Tagungen im Jahr 2025 sieben neue Prüfungsrichtlinien, 18 Überarbeitungen und 57 Teilüberarbeitungen gemäß Dokument TC/61/2, Anlage V, erörtert haben.

[bookmark: _Toc443394707][bookmark: _Toc81228953][bookmark: _Toc209447774]Entwürfe von Prüfungsrichtlinien, die von den TWPs im Jahr 2026 erörtert werden sollen

	Der TC stimmte dem Programm zur Ausarbeitung oder Überarbeitung von Prüfungsrichtlinien zu, wie in Dokument TC/61/2, Anlage VI dargelegt, einschließlich der Ausarbeitung von sechs neuen Prüfungsrichtlinien, der Überarbeitung von 18 und der Teilüberarbeitung von 24 zuvor angenommenen Prüfungsrichtlinien.

[bookmark: _Toc209447776]Stand der bestehenden Prüfungsrichtlinien oder Entwürfe von Prüfungsrichtlinien

	Der TC nahm die Liste der bestehenden Prüfungsrichtlinien zur Kenntnis, die auf der UPOV-Website veröffentlicht ist (siehe: https://www.upov.int/en/find-and-explore/information-and-guidance/examination-guidance/test-guidelines/current-test-guidelines).

[bookmark: _Toc443394709][bookmark: _Toc81228959][bookmark: _Toc209447777]Ersetzte Prüfungsrichtlinien

	Der TC nahm zur Kenntnis, dass die ersetzten Fassungen der Prüfungsrichtlinien auf der Seite „Superseded Test Guidelines“ (Ersetzte Prüfungsrichtlinien) der UPOV-Website verfügbar sind (siehe: https://www.upov.int/en/find-and-explore/information-and-guidance/examination-guidance/test-guidelines/superseded-test-guidelines).


Angelegenheiten zur Information

	Der TC nahm die folgenden Dokumente zur Kenntnis, die zur Information auf der TC/61-Webseite veröffentlicht wurden:

(a)	Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden praktische Erfahrung mit der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit haben (Dokument TC/61/4)

	Der TC erörterte die Möglichkeit, anzugeben, ob die berichtenden Behörden über nationale Prüfungsrichtlinien für die Kulturen verfügen, mit denen sie Erfahrung in der DUS-Prüfung haben, wie in Dokument TC/61/4  vorgesehen.  Der TC kam überein, dass Behörden mit Erfahrung in einer bestimmten Kultur in der Regel nationale Prüfungsrichtlinien entwickelt haben dürften. Der TC nahm zur Kenntnis, dass UPOV PRISMA Informationen über die Verfügbarkeit technischer Fragebögen für Kulturen bereitstellt, für die die UPOV keine Prüfungsrichtlinien hat.

(b)	Sitzungen über elektronische Anträge (EAM) (Dokument SESSIONS/2025/4)

	Der TC hörte eine Präsentation des UPOV-Büros und nahm die Entwicklungen im Bereich UPOV e‑PVP zur Kenntnis, wie in Dokument SESSIONS/2025/4 dargelegt.


Programm für die zweiundsechzigste Tagung

	Der TC hat das folgende Programm für seine zweiundsechzigste Sitzung am 19. und 20. Oktober 2026 vereinbart:

1. Eröffnung der Tagung
1. Annahme der Tagesordnung
1. Entwicklungen in der UPOV und Überblick über relevante Angelegenheiten für den Technischen Ausschuss
1. Fortschrittsberichte über die Arbeit der Technischen Arbeitsgruppen 
1. Fragen, die von den Technischen Arbeitsgruppen aufgeworfen wurden 
1. Ausarbeitung von Anleitung und dem Rat zur Annahme vorgeschlagene Dokumente 
1. Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Prüfung 
1. Maßnahmen zur Verbesserung der Unterstützung bei der DUS-Prüfung
1. UPOV-Informationsdatenbanken 
1. Molekulare Verfahren 
1. TWP-Workshops und Webinare 
1. Offene Diskussion: Umwelteinfluss bei der Merkmalsausprägung; Vollständigkeit und Relevanz der Sortensammlungen; Phytosanitäre Probleme, welche die Einreichung von Vermehrungsmaterial verhindern oder verzögern
1. Angelegenheiten zur Information:
12. Sitzungen zu elektronischen Anträgen (EAM)
12. Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden praktische Erfahrung mit der Prüfung der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit haben
1. Prüfungsrichtlinien
1. Programm für die dreiundsechzigste Tagung 
1. Annahme des Berichts (sofern zeitlich möglich)
1. Schließung der Tagung


Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende 

	Der TC stellte fest, dass die Amtszeit von Frau Beate Rücker (Deutschland) als Vorsitzende des TC mit dem Abschluss der bevorstehenden ordentlichen Tagung des Rates enden würde. Der TC schlug dem Rat vor, Frau Nuria Urquía Fernández (Europäische Union) zur neuen Vorsitzenden und Frau Stefânia Palma Araujo (Brasilien) zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden des TC für die bevorstehende dreijährige Amtszeit zu wählen.


UPOV-Medaille

	Zum Abschluss der Tagung wurde Frau Beate Rücker (Deutschland) für ihre Amtszeit als Vorsitzende des TC von 2023 bis 2025 die UPOV-Silbermedaille verliehen.

	Der TC nahm diesen Bericht am Ende seiner Tagung am 21. Oktober 2025 an.



[Anlage I folgt]


ÄNDERUNGEN AN DEN AUF DER EINUNDFÜNFZIGSTEN TAGUNG DES TECHNISCHEN AUSSCHUSSES ANGENOMMENEN ENTWÜRFEN VON PRÜFUNGSRICHTLINIEN

Der TC-EDC kam auf seiner Sitzung vom 14. und 16. Oktober 2025 überein, dem TC die folgenden Entwürfe von Prüfungsrichtlinien auf der Grundlage der in den Tabellen aufgeführten Empfehlungen zur Annahme vorzulegen.

Überarbeitungen

	Bent (Agrostis canina L., Agrostis capillaris L., 
Agrostis gigantea Roth, Agrostis stolonifera L.)
	TG/30/7(proj.3)
	Herr Peter Hendriks (NL)
	TWA
	*

	
	Anzahl der Zeichen: 16
Anzahl der Zeichen  ( ): 8
	(Interessierte Experten: CZ, DE, FR, IT, JP, KE, NZ, QZ, CIOPORA, Euroseeds, ISF)
	
	



	Seite 1
	Französische gebräuchliche Namen: Nach „Agrostis des chiens” „Agrostide des chiens” hinzufügen, da beide verwendet werden.

	Zeichen 5
	Unterstreichung entfernen (nach Vernalisation nicht beobachtet)

	Ad. 6
	Lesen Sie „Beobachtungen sollten einmalig für den gesamten Versuch durchgeführt werden, wenn alle Sorten dieses Merkmal voll ausgeprägt haben. Pflanzen mit mindestens drei Blütenständen sollten als Pflanzen mit dieser Tendenz angesehen werden.”

	Ad. 10
	Erster Satz sollte lauten: „Die Beobachtungen sollten mindestens zweimal pro Woche erfolgen.“ (Die Verwendung von Einzelpflanzen oder Reihenparzellen ist bereits angegeben.)




	Festulolium (×Festulolium Asch. et Graebn.)
	TG/243/2(proj.3)  
	Frau Lydie Cechová (CZ)
	TWA
	*

	
	Anzahl der Zeichen: 16
Anzahl der Zeichen  ( ): 7
	(Interessierte Sachverständige: DE, DK, FR, IT, JP, NL, NZ, QZ, UY, ZA, CIOPORA, Euroseeds, ISF)
	
	



	Merkmale 3, 4, 5, 7
	– Unterstreichung entfernen (Nur einmal beobachtet. Nur Wuchsform (2, 6, 11) und natürliche Höhe (8, 10) werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten beobachtet.)

	Ad. 3
	sollte lauten: „Die Beobachtungen sollten zu einem Zeitpunkt für den gesamten Versuch durchgeführt werden, zu dem alle Sorten dieses Merkmal voll ausgeprägt haben. Pflanzen mit mindestens drei Blütenständen sollten als Pflanzen mit dieser Tendenz angesehen werden.“

	Zu 9
	Es sollte heißen: „Die Beobachtungen sollten mindestens zweimal pro Woche erfolgen.“ Die Verwendung von Pflanzen mit Abstand oder Reihenparzellen ist bereits angegeben und muss nicht wiederholt werden.



Teilüberarbeitungen

	TG/2/7 Rev. 2(proj.1)
	*Mais (Zea mays L.)



	Char. 38
	Gleiche Erläuterung wie für Char. 39 hinzufügen.

	Merkmal 39
	Zu prüfen, ob zu lesen ist: „Nur Sorten mit Maiskolben: süß, popcornartig oder wachsig: Maiskolben: Sekundärfarbe der Maiskolbenspitze“ 

	Anm. 39
	Formulierung in eckigen Klammern im zweiten Absatz lauten „die dunklere Farbe“ eckige Klammern löschen 




	TG/13/11 Rev. 4(proj.1)
	*Salat (Lactuca sativa L.) 



	
	Keine Anmerkungen




	TG/44/12 Rev. (proj.1)
	*Tomate (Solanum lycopersicum L.)



	Ad. 47, 48 und 49: (ii) 4.3 
	Korrektur des Tippfehlers in „controle” zu „control”




	TG/45/7 Rev. 3(proj.1)
	*Blumenkohl (Brassica oleracea L. convar botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.)



	Ad. 29 bis 32 Punkt 10.1
	„Blender” und „blendering” durch „Blend” und „blending” ersetzen

	Ad. 29 bis 32, 11.2
	- muss es heißen:
„Klasse 0 = keine Gallenbildung 
Klasse 1 = wenige kleine Gallen
„Klasse 2 = 2a oder 2b (2a = mäßige Gallenbildung; 2b = leichte Schwellung der Hauptwurzel und Bräunung und schließlich Absterben aller Seitenwurzeln)
„Klasse 3 = starkes Gallen
- den Wortlaut unter den entsprechenden Abbildungen am Ende der Erläuterung in Klasse 0, Klasse 1, Klasse 2a, Klasse 2b, Klasse 3 zu ändern 

	TQ 7.3
	in:
„7.3.1	Bei Hybridsorten, Erhaltung der Elternkomponenten
	(i) durch Saatgut vermehrt
	(ii) eine oder mehrere vegetativ vermehrte Elternkomponenten
„7.3.2	Sonstiges“




	TG/48/7 Rev. 3(proj.1)
	*Kohl (Brassica oleracea L.: Brassica (Weißkohlgruppe); Brassica (Wirsingkohlgruppe); Brassica (Rotkohlgruppe)) 



	Ad. 37 bis 40 Punkt 10.1
	„Blender“ und „blendering“ sind durch „Blend“ und „blending“ zu ersetzen

	Ad. 37 bis 40
	- muss es heißen:
„Klasse 0 = keine Gallenbildung 
„Klasse 1 = wenige kleine Gallen
„Klasse 2 = 2a oder 2b (2a = mäßige Gallenbildung; 2b = leichte Schwellung der Hauptwurzel und Bräunung und schließlich Absterben aller Seitenwurzeln)
„Klasse 3 = starkes Gallen
- Die Beschriftung unter den entsprechenden Abbildungen am Ende der Erläuterung ist wie folgt zu ändern Klasse 0, Klasse 1, Klasse 2a, Klasse 2b, Klasse 3




	TG/54/7 Rev. 3(proj.1)
	*Rosenkohl (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.) 



	Ad. 22 bis 25 Punkt 10.1
	„Blender” und „blendering” sind durch „Blend” und „blending” zu ersetzen

	Ad. 22 bis 25
	- muss es heißen:
„Klasse 0 = keine Gallenbildung 
„Klasse 1 = wenige kleine Gallen
„Klasse 2 = 2a oder 2b (2a = mäßige Gallenbildung; 2b = leichte Schwellung der Hauptwurzel und Bräunung und schließlich Absterben aller Seitenwurzeln)
„Klasse 3 = starkes Gallen
- Die Beschriftung unter den entsprechenden Abbildungen am Ende der Erläuterung ist wie folgt zu ändern Klasse 0, Klasse 1, Klasse 2a, Klasse 2b, Klasse 3




	TG/65/4 Rev. 4(proj.1)
	*Kohlrabi (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. (Brassica oleracea L. Gongylodes-Gruppe)) 



	Ad. 24 bis 27 Punkt 10.1
	„Blender” und „blendering” werden durch „Blend” und „blending” ersetzt

	Ad. 24 bis 27
	- muss es heißen:
„Klasse 0 = keine Gallenbildung 
„Klasse 1 = wenige kleine Gallen
„Klasse 2 = 2a oder 2b (2a = mäßige Gallenbildung; 2b = leichte Schwellung der Hauptwurzel und Bräunung und schließlich Absterben aller Seitenwurzeln)
„Klasse 3 = starkes Gallen
- Die Beschriftung unter den entsprechenden Abbildungen am Ende der Erläuterung ist wie folgt zu ändern Klasse 0, Klasse 1, Klasse 2a, Klasse 2b, Klasse 3




	TG/151/5 Rev. 2(proj.1)
	*Brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck)



	Ad. 26 bis 29 Punkt 10.1
	„Blender” und „blendering” sind durch „Blend” und „blending” zu ersetzen

	Ad. 26 bis 29
	- muss es heißen:
„Klasse 0 = keine Gallenbildung 
„Klasse 1 = einige kleine Abriebspuren
„Klasse 2 = 2a oder 2b (2a = mäßige Abnutzung; 2b = leichte Schwellung der Hauptwurzel und Bräunung und schließlich Absterben aller Seitenwurzeln)
„Klasse 3 = starkes Gallen
– Änderung des Wortlauts unter den entsprechenden Abbildungen am Ende der Erläuterung in Klasse 0, Klasse 1, Klasse 2a, Klasse 2b, Klasse 3




	TG/282/1 Rev. 2(proj.1)
	*Shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler)



	Ad. 15
	Zu lesen: „…der höchste Teil der Lamelle.“





[Anlage II folgt]




TC/61/8 

ANLAGE I

TC/61/8 
Anlage I, Seite 2


ÄNDERUNGEN AN DEN ENTWÜRFEN DER PRÜFUNGSRICHTLINIEN, FÜR DIE 
REDAKTIONELLE KLARSTELLUNGEN ERFORDERLICH SIND

Der TC-EDC hat auf seiner Sitzung am 14. und 16. Oktober 2025 den folgenden Entwurf der Prüfungsrichtlinien geprüft und sich darauf geeinigt, dass die mit „# ” (Hashtag) gekennzeichneten Punkte redaktionelle Klarstellungen erfordern.  Der TC-EDC kam überein, dass die von den führenden Experten vorgelegten redaktionellen Klarstellungen auf seiner Sitzung im Januar 2026 geprüft werden sollen.

Neue Prüfungsrichtlinien

	Goji (Lycium barbarum L., L. chinense Mill., 
L. cylindricum Kuang & A. M. Lu, L. dasystemum Pojark., 
L. ruthenicum Murray, 
L. truncatum Y. C. Wang, 
L. yunnanense Kuang & A. M. Lu)
	TG/LYCIUM_BAR(proj.6)
	Frau Chuanhong Zhang (CN)
	TWF
	*

	
	Anzahl der Zeichen: 27
Anzahl der Zeichen ( ):  20
	(Interessierte Sachverständige: AU, DE, GE, KR, QZ, CIOPORA)
	
	



	Seite 2
	Französischer Name: „Lyciet de Barbarie” statt „Lyciet de barbary”

	# 5.3
	zu prüfen, ob QL-Merkmale (Merkmale 6, 16 und 24) zu den Gruppierungsmerkmalen hinzugefügt werden sollen

	6.4, Tabelle der Merkmale
	Überprüfung der Übereinstimmung zwischen der Liste der Beispielsorten in 6.4 und der Merkmalstabelle (z. B. sollten „Jinmozhu” und „Linqi 1 Hao” als (3) angegeben werden

	Merkmal 1
	Beispielsorten hinzufügen

	# Merkmal 3 bis 8, (b), (c), Ad. 3, 4, 8
	Zur Klarstellung des Unterschieds zwischen Trieb und Fruchtstiel. 

	Merkmal 7
	unterstrichenen Teil löschen 

	Merkmal 8
	(a) hinzufügen

	Zeichen 16
	Plural „Lappen”

	Merkmal 19
	zu lesen „Blütenstiel: Ansatz am Kelch“

	# Merkmal 22
	Beispielsorten hinzufügen

	# Merkmal 23
	Beispielsorten hinzufügen

	# Merkmal 26
	Beispielsorten hinzufügen

	8.1 (d), (e)
	„vollständig geöffneten ...“ (Streichung von „the“)

	Ad. 8
	„in der Ruhephase” streichen (siehe Ergänzung von (a))

	# Ad. 9
	die Linien in den Abbildungen anzupassen, um anzuzeigen, dass die Beobachtungen an der breitesten Stelle vorgenommen werden sollten

	# Ad. 17
	Merkmal 17 sollte an vollständig geöffneten Blüten beobachtet werden (siehe (d)). Auch in der Abbildung ist eine vollständig geöffnete Blüte dargestellt.

	# Ad. 19
	- Abbildung für Zustand 2 löschen (kein deutlicher Unterschied zu Zustand 1) 
- maximal drei Früchte pro Abbildung und Vergrößerung der Abbildungen

	# Ad. 20
	Anpassung der Linien in den Abbildungen, um zu verdeutlichen, dass die Beobachtungen an der breitesten Stelle vorgenommen werden sollten

	# Ad. 26
	zu prüfen, ob derselbe Wortlaut wie in Ad. 25 hinzugefügt werden soll (die Abbildung in Ad. 20 deutet darauf hin, dass dies relevant ist) 



Überarbeitungen

	[bookmark: _Hlk148013658]Weihnachtsstern
(Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch; Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch × Euphorbia cornastra (Dressler) Radcl.-Sm.)
	TG/24/7(proj.5)
	Frau Laetitia Denecheau (QZ)
	ZWEI
	*

	
	Anzahl der Zeichen: 56
Anzahl der Zeichen ( ):  26
	(Interessierte Sachverständige: CA, CN, GB, JP, MX, PL, QZ, CIOPORA)
	
	



	Zeich. 2
	den unterstrichenen Teil löschen

	# Zeichen 17
	zu prüfen, ob als QN anzugeben

	Zeichen 27, 28
	Singular verwenden: „Übergangsblatt: …”

	Zeichen 37
	Unterstreichung entfernen (auf der Unterseite nicht zu sehen)

	# Zeichen 48
	zu überprüfen, ob „Braktee: über die Hauptader gefaltet“ zu lesen ist

	# Ad. 28
	Illustrationen durch Zeichnungen ersetzen




	Haselnuss (Corylus avellana L.; Corylus colurna L.; Corylus americana Marshall; Hybriden zwischen Corylus americana und Corylus avellana)
	TG/71/4(proj.7)
	Herr Flavio Roberto de Salvador (IT)
	TWF
	*

	
	Anzahl der Zeichen: 45
Anzahl der Zeichen  ( ): 29
	(Interessierte Sachverständige: TWO, AU, CA, CN, CZ, DE, ES, GE, HU, QZ, CIOPORA)
	
	



	# Zeichen/Anm. 16, 17
	um den Unterschied zwischen den Merkmalen zu erklären. (Gibt es Überschneidungen zwischen ihnen? Handelt es sich um die Tiefe und Anzahl der Einrückungen?)

	# Merkmal 19
	Um die Bedeutung des Merkmals zu verdeutlichen. (Wird es durch vorherige Merkmale abgedeckt? Um den Unterschied zwischen den Merkmalen 16, 17 und 19 zu erklären.)

	Merkmal 28, 29
	„:“ hinzufügen Nuss

	Merkmal 36
	„:” nach „Kernel” hinzufügen

	Merkmal 41, 42
	(c) löschen

	8.1 (a)
	„… in der Dormat-Periode hergestellt“ (Streichung von „die“)

	8.1 (c)
	zu lesen: „… der Blütenstände sind …“ (Streichung von „jeweiligen“)

	8.1 (e)
	sollte lauten: „Beobachtungen sollten an normal entwickelten Früchten vor dem Trocknen vorgenommen werden.“

	8.1 (f)
	sollte lauten: „Die Beobachtungen sollten an mindestens 50 Früchten mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 8 % vorgenommen werden.“ und den Wortlaut in Klammern streichen

	# 8.2
	zu prüfen, ob die Auflösung und Helligkeit der Abbildungen (z. B. alle Nussabbildungen) verbessert werden können.

	Ad. 4, 5
	zu streichen

	# Ad. 14, 15
	Fotos sollen heller gemacht werden

	# Ad. 15
	Abbildung für Zustand 2 löschen (gibt es bessere Abbildungen, auf denen nur eine Frucht zu sehen ist?)

	# Ad. 18
	Bilder müssen verbessert werden (könnten durch sehr einfache Zeichnungen ersetzt werden)

	# Ad. 19
	zu prüfen, ob aufgrund der Bedeutung von Zeichen 19 eine Verbesserung erforderlich ist

	Ad. 30, 35, 37, 38
	Illustration um 180 Grad drehen (damit die Basis der Frucht unten ist)

	# Ad. 34
	Fotos durch einfache Illustrationen aus TGP/14 ersetzen




	Aubergine 
(Solanum melongena L.)
	TG/117/5(proj.6)
	Frau Cécile Marchenay (NL)
	TWV
	*

	
	Anzahl der Zeichen: 37
Anzahl der Zeichen  ( ): 15
	(Interessierte Sachverständige: AU, BG, BR, CN, ES, FR, HU, IT, JP, KE, KR, QZ, SK, TR, ZA, CLI, Euroseeds, ISF)
	
	



	3.1.2
	zu streichen (gleiche Pflanzung kann nicht zweimal verwendet werden)

	# Merkmal 12
	Um zu bestätigen, dass dieses Merkmal QL ist (Die Erklärung unter 12 vermittelt den Eindruck einer eher kontinuierlichen Ausprägung, daher ist es QN – Blütenstand: Anzahl der Blüten?

	Merkmal 20
	sollte lauten „Frucht: Form der Spitze”

	Merkmal 21
	soll heißen „Frucht: Tiefe der Stempelnarbe” 

	Merkmal 22
	muss es heißen: „Nur für Sorten mit Frucht: Form im Längsschnitt: schmal zylindrisch: Frucht: Krümmung“

	Merkmal 23
	ist als PQ anzugeben

	Merkmal 24
	unterstrichener Teil zu streichen 

	Merkmal 26
	zu lesen: „Frucht: Vorhandensein einer sekundären Farbe der Schale”

	Zeichen 27
	- Unterstrichenen Teil streichen
- zu lesen: „Frucht: Sekundärfarbe der Schale“
- als PQ zu kennzeichnen

	Zeichen 28
	- Unterstrichenen Teil löschen
- zu lesen: „Frucht: Muster der Sekundärfarbe der Schale“
- als PQ zu kennzeichnen

	Zeichen 31
	„Stiel“ durch „Blütenstiel“ ersetzen (dies ist in Anmerkung 31 angegeben)

	Char. 32
	Als PQ anzugeben

	# Merkmal 37
	zu überprüfen, ob QL angemessen ist (Gibt es tatsächlich einen klaren Schnitt ohne Umweltveränderungen?)

	8.1
	– Alle Erläuterungen beginnen mit: „Beobachtungen sollten gemacht werden …“ (Pflanzenteile vor den Erläuterungen löschen)
- neue Erläuterung (e) mit Standardformulierung zur Erläuterung der Haupt- und Nebenfarben hinzufügen und auf die Merkmale 23, 24, 26, 27, 28, 32 anwenden  

	Ad. 1
	sollte lauten: „Die Beobachtungen sollten erfolgen, wenn die Keimblätter vollständig entwickelt sind und vor dem Umpflanzen.“

	Zu 2
	„Die Beobachtungen sollten an Pflanzen vorgenommen werden, die unter natürlichen Bedingungen ohne Draht oder Schnitt gezüchtet wurden.“

	# Zu 7
	Zur Klarstellung dessen, was in Merkmal 7 beobachtet wird (Sorten mit tiefen Einschnitten haben immer eine kleine Gesamtoberfläche (siehe Merkmal 8). Bezieht sich Merkmal 7 auf die Umrissfläche des Blattes?

	Ad. 12
	den Wortlaut in Klammern unter den Abbildungen zu streichen

	Ad. 17
	zu streichen (keine zusätzlichen Informationen zur Beobachtung des Verhältnisses)

	Ad. 18
	Die Nummerierung im Raster und die Merkmale sind gemäß TGP/14 neu anzuordnen (von links nach rechts und von unten nach oben).

	# Ad. 19
	- Klärung der Bedeutung von „Gesamtfläche” (Handelt es sich um die relative Größe im Verhältnis zum Querschnitt der Frucht oder um die absolute Größe unabhängig von der Größe der Frucht?
- Abbildung löschen

	Ad. 20
	Fotos löschen und nur Zeichnungen beibehalten 

	Ad. 21
	zu löschen

	Ad. 22
	- zu lesen: „Beobachtungen sollten an Früchten vorgenommen werden, die ohne Hindernisse gewachsen sind, die die Krümmung beeinflussen können.“
- Zustand 1 sollte lauten: „nicht vorhanden oder sehr schwach“

	Ad. 23
	Die ersten beiden Sätze sind zu streichen (durch den neuen Absatz 8.1 (e) abgedeckt).

	Ad. 27
	zu streichen 

	Ad. 28
	sollte lauten: „Die Beobachtungen sollten unmittelbar nach der Ernte erfolgen. Bei Früchten mit einem flächigen Muster aus Sekundärfarben kann die Entwicklung des Musters während des Wachstums durch Licht beeinflusst werden, während bei Früchten mit einem gestreiften und einem netzartigen Muster das Muster nicht durch Licht beeinflusst wird.

	Ad. 32
	sollte lauten: „Die Beobachtungen sollten nach Entfernung des Kelchs vorgenommen werden”.

	Ad. 33
	Es muss heißen: „Die Beobachtungen sollten anhand der absoluten Größe des Kelchs vorgenommen werden, unabhängig von der Größe der Frucht.“

	Zu 34
	zu streichen

	Ad. 37
	Fotos löschen

	# TQ 7.3
	- Standardfotoanforderung gemäß TGP/7, ASW 16 verwenden oder Fotoanforderung löschen
- Option „Sonstiges” hinzufügen




	Granadilla, Passionsfrucht (Passiflora edulis Sims)
	TG/256/2(PROJ.4)
	Herr Barkat Mustafa (AU)
	TWF
	*

	
	Anzahl der Zeichen: 48
Anzahl der Zeichen  ( ): 9
	(Interessierte Sachverständige: TWO, CN, ES, JP, KR, QZ, ZA, CIOPORA)
	
	



	Zeichen 3
	„relative Zahl” durch „Anteil” ersetzen

	Zeichen 8
	„Dreilappiges Blatt: Breite des Mittellappens”

	# Merkmal 12
	Zu prüfen, ob dies nur für dreilappige Blätter gilt.  Wenn ja, Angabe 1 zu lesen als „sehr flach“
Ist die Lappung QL oder handelt es sich um ein Kontinuum, bei dem definiert werden muss, was eine Lappen ist?

	Merkmal 13
	MG hinzufügen

	Merkmal 20
	Unterstrichenen Teil löschen.

	Zeichen 28
	- zu lesen: „Blüte: Breite der violetten Farbe auf den Staubfäden”
- nach Zeichen 26 verschieben.

	Zeichen 28, 29 
	Erläuterung hinzufügen (siehe Anmerkung zu 8.1 (f))

	Merkmal 34
	zu lesen: „Blüte: Anzahl der Anthocyanflecken auf den Staubfäden“

	Merkmal 35
	zu lesen „Blüte: Anzahl der Anthocyane-Flecken auf dem Griffel“

	Merkmal 41
	mit Zuständen von „fehlt oder sehr wenige“ bis „sehr viele“ 

	Merkmal 44
	(h) streichen

	8.1 (a)
	„Blatt und Blattstiel” streichen

	# 8.1 (b)
	zu 8.2 verschieben (zur Prüfung, ob die Tiefe der Sinus zu streichen ist, siehe Anmerkungen oben)

	8.1 (c)
	„Blüte:“ streichen

	# 8.1 (d)
	- große Abbildung beibehalten, um Kelchblätter, Blütenblätter und Hochblätter darzustellen
- Falls erforderlich, einzelne Abbildungen, die Länge und Breite zeigen, nach 8.2 verschieben (Fotos vertikal ausrichten)

	8.1 (e)
	Nach 8.2 verschieben

	# 8.1 (f)
	ist nach 8.2 zu verschieben, indem die Angaben A und B in der Abbildung in Ad. 26 hinzugefügt werden

	8.1 (g)
	wird nach 8.2 verschoben

	8.1 (h)
	sollte lauten: „Beobachtungen sollten durchgeführt werden, wenn ≥75 % der Fruchtschale ihre Farbe verändert haben.“ 

	8.1 (i)
	wird verschoben nach 8.2

	Ad. 40
	„unterhalb der Mitte“ und „oberhalb der Mitte“ in der Legende des Rasters vertauschen

	# Ad. 43
	Schärfe des Fotos verbessern 

	Ad. 46
	zu löschen

	Ad. 48
	- ersten Absatz löschen
- Zweiter Absatz soll lauten: „Beobachtungen sollten an 5 ungeöffneten Blüten vorgenommen werden, die entstielt und in Beutel verpackt wurden. Beim Öffnen sollten die Blüten mit frischem Pollen von Blüten derselben Sorte von Hand bestäubt und wieder in Beutel verpackt werden. Eine Selbstinkompatibilität liegt nicht vor, wenn der Fruchtknoten der bestäubten Blüte 72 Stunden nach der Bestäubung geschwollen ist und noch an der Pflanze haftet.“




Teilüberarbeitungen
	
	TG/25/9 Rev. (Entwurf 1)
	Nelke (Dianthus L.)



	[bookmark: _Hlk211523550]# 5.3
	Der unterstrichene Teil ist redundant und sollte gestrichen werden. Wenn es innerhalb bestimmter Arten keine Variation gibt, ist das Gruppierungsmerkmal zwar anwendbar, aber nicht effizient.





[Anlage III folgt]

TC/61/8 

ANLAGE II

TC/61/8 
Anlage II, Seite 2


ÄNDERUNGEN AN DEN ENTWÜRFEN DER PRÜFUNGSRICHTLINIEN, DIE IM WEGE DER KORRESPONDENZ ANGENOMMEN WURDEN

Die folgenden Prüfungsrichtlinien wurden 2025 auf der Grundlage der Empfehlungen des Erweiterten Redaktionsausschusses (TC-EDC) in den Tabellen im Umlaufverfahren angenommen.

Teilüberarbeitungen

	[bookmark: _Hlk202436729]TC-EDC/Jan25/2
	Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Spargel



	Merkmal 16
	Zustand 3 lautet nun „nur Pflanzen mit männlichen Blüten mit Griffelrudimenten”

	Ad. 16
	- letzter Absatz lautet: „Sorten mit Anmerkung 3 (Pflanzen mit männlichen Blüten mit Griffelrudimenten) können auch Pflanzen mit zwittrigen Blüten aufweisen. Innerhalb dieser Sorten kann das Verhältnis zwischen männlichen Blüten mit Griffelrudimenten (Typ II und III) und zwittrigen Blüten (Typ IV) variieren, was zu einem geringeren oder höheren Anteil männlicher Pflanzen mit einer unterschiedlichen Anzahl kleiner Beeren führt.“ 
- Die aktuellen oberen Abbildungen sind durch die folgenden zu ersetzen (aufgrund einer Anfrage von TWV für eine bessere Auflösung):
[image: A black and white drawing of a plant

AI-generated content may be incorrect.]
	Weibliche Blüte

	männliche Blüte
(ohne Griffelrudiment)

	männliche Blüte
(mit Stempelrudiment einschließlich Androhermaphroditismus)







	TG/13/11 Rev. 4
(proj.1)
	Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für Kopfsalat



	Ad. 46, 47
	- 11.2: Hinzufügen des Wortes „Klasse” zu den Abbildungen
- 11.3: Grafik streichen und wie folgt lesen:
„Validierung auf der Grundlage von Vergleichssorten.  
Erwartetes Verhalten der Kontrollsorten:
Keine oder geringe Resistenz: die meisten Pflanzen der Klassen 3 und 4, wenige Pflanzen der Klassen 2 und 1
Mittlere Resistenz: die meisten Pflanzen in den Klassen 1, 2 und 3
	Hohe Resistenz: die meisten Pflanzen in den Klassen 0 und 1, wenige Pflanzen in Klasse 2
- 12. zu lesen:
„Die Ergebnisse sollten anhand der Verteilung der Pflanzen auf die Klassen mit den Ergebnissen der Vergleichssorten verglichen werden. 
Bei Sorten, die nahe an den Grenzen der mittleren Resistenz liegen, kann eine zusätzliche statistische Analyse durchgeführt werden, um die Bewertung der Einheitlichkeit und die relative Position in Bezug auf die Ergebnisse der Vergleichssorten abzuschließen.“




Neue Prüfungsrichtlinien

	Leucanthemum
(Leucanthemum Mill.)
	TG/LeuCA(proj.3)
	Frau Hilary Papworth (GB)
	ZWEI
	*

	
	Anzahl der Zeichen:  34
Anzahl der Zeichen ( ):  17
	(Interessierte Sachverständige:  CA, FR, JP, MX, QZ, ZA, CIOPORA)
	
	



	Merkmal 8
	sollte lauten „Blatt: Anzahl der Einbuchtungen am Rand“ (wie in Merkmal 29 und Übersetzung der Ausprägungen wie in Merkmal 29 anpassen)

	Merkmal 20
	- Zustand 1 lautet „ungeteilte Blattscheide“
- Merkmal 3 lautet „unregelmäßig geteilt“
- Zustand 4 lautet „ungeteilt, spatelförmig”

	Merkmal 22, 23, 26, 28
	sollten lauten: „Nur Sorten mit Zungenblüten: Typ: ungeteilt liguliert oder ungeteilt spatelförmig: …” (gemäß Änderung in Merkmal 20)

	Merkmal 25
	„wenn unterschiedlich” streichen

	8.1
	Erläuterung zu allen Merkmalen muss lauten: „Sofern nicht anders angegeben, alle …“

	Ad. 13
	Der erste Satz lautet: „Sorten mit Anemonenblütenboden sind solche, bei denen die Blütenblätter des Blütenbodens petaloid sind.“

	TQ 1.
	1.3 zur Angabe der Art hinzufügen




	Zoysia-Gräser 
(Zoysia Willd.)
	TG/ZOYSI(proj.6)
	Herr Toru Watanabe (JP)
	TWA
	*

	
	Anzahl der Zeichen:  23
Anzahl der Zeichen ( ):  12
	(Interessierte Experten:  AU, BR, ES, KR, QZ, Euroseeds, ISF)
	
	



	3.1
	3.1.1 zur Angabe eines Wachstumszyklus und Streichung von 3.1.2 

	Zeichen 14
	Fehlenden Status 5 wie in Projekt 5 hinzufügen

	Zeichen 15
	Lesen: „… der Blattscheiden“ (Plural)

	Zeichen 19
	Fehlenden Zustand 5 wie in Projekt 5 hinzufügen

	8.1 (a)
	zu einer Erklärung werden, die alle Merkmale abdeckt, und (a) streichen 

	8.1 (b)
	zu lesen: „Beobachtungen sollten zum Zeitpunkt des ersten Erscheins der Ähren nach der Überwinterung, je nach Sorte im Frühjahr oder Herbst, durchgeführt werden.“ 

	Ad. 1
	„Stängel“ durch „Ausläufer“ ersetzen

	Ad. 1
	zu lesen: „Die Zeit des vegetativen Wachstums nach der Überwinterung ist erreicht, wenn sich an den Ausläufern von etwa 50 % der Pflanzen nach der Überwinterung neue Blätter gebildet haben.“ 

	Zu 10
	Der erste Satz lautet: „Es sollten Beobachtungen zur Lage der äußeren Blätter im Verhältnis zu den seitlichen Ausläufern gemacht werden.“ Der zweite Satz wird gestrichen.

	Zu 14
	„… der Ausläufer ohne Blattscheiden.“ (beide im Plural)

	Ad. 18
	„… der Ausläufer“ (Plural)

	Ad. 18
	soll heißen „… auf Blättern im mittleren Teil der Pflanze, zwischen …“

	Ad. 18
	Verbindung zu Zeich. 19 herstellen „Blatt: Breite“ (Ad. 19 hinzufügen, um „Siehe Ad. 18“ zu lesen)

	Ad. 21
	zu lesen: „… unter Verwendung einer Vergrößerung.“





Überarbeitungen

	Weinstock
(Vitis L.)
	TG/50/10(proj.8)
	Herr Luca Aggio (IT)
	TWF
	*

	
	Anzahl der Zeichen:  44
Anzahl der Zeichen ( ):  29
	(Interessierte Sachverständige: AU, BR, CA, CL, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, JP, KR, MX, NZ, QZ, RU, SK, ZA, CIOPORA)
	
	



	6.4
	Den zweiten Teil des Satzes „, gefolgt von …“ streichen und nur den Verweis auf 8.4 beibehalten (Wiederholung des Textes aus 8.4).

	Zeichen 28, 29
	Unterstreichung streichen

	Ad. 1
	Die ersten beiden Sätze zu einem Satz zusammenfassen: „Der Zeitpunkt des Knospenaufbruchs ist erreicht, wenn 50 % der Pflanzen grüne Triebspitzen aufweisen, die auf 50 % der Knospen gerade sichtbar sind.“

	Ad. 38
	Abbildung für den Zustand „vorhanden“ mit Anmerkung 9 versehen. 




	Lavandula/Lavendel 
(Lavandula L.)
	TG/194/2(proj.4),
TC-EDC/Jan25/4
	Frau Laetitia Denecheau (QZ)
	ZWEI
	*

	
	Anzahl der Zeichen:  45
Anzahl der Zeichen ( ):  23
	(Interessierte Sachverständige: BG, CA, FR, GB, JP, MX, NZ, QZ, ZA, CIOPORA)
	
	



	6.4
	Ersetzen der Angabe der Typen mit den Nummern (1) und (9) durch (f) für ohne unfruchtbare Hochblätter und (i) für mit unfruchtbaren Hochblättern

	Merkmalstabelle
	Kopfzeile entsprechend den Namen auf dem Deckblatt korrigieren 

	Merkmal 3
	Zustand 9 lautet „sehr hoch”

	Merkmal, Anm. 12
	Merkmal und Erklärung wie folgt darstellen:
	
12.
	(*)
	PQ
	VG
	(+)
	(a)
	

	
	
		Blatt: Typ



	
	

	
	
	ganz
	Felice Pink (1), Purpleberry Ruffles (9)
	1

	
	
	eingeschnitten
	Meerlo (1), 
Pure Harmony (9)
	2

	
	
	geteilt
	
	3



[image: A leaf with different types of leaves

Description automatically generated with medium confidence]
	  ganz		   eingeschnitten                    geteilt

	Zeichen 26
	- Merkmale und Erläuterungen sind wie folgt darzustellen:
	
26.
	(*)
	QN
	MG/MS
	(+)
	(b)

	
	
		Nur Sorten mit Pflanzentyp: ohne unfruchtbare Hochblätter: Ähre: Dichte



	
	

	
	
	sehr spärlich
	
	1

	
	
	sehr spärlich bis spärlich
	
	2

	
	
	spärlich
	Ostinato (1)
	3

	
	
	spärlich bis mittel
	Meerlo (1)
	4

	
	
	mittel
	Niko (1)
	5

	
	
	mittel bis dicht
	BKLVDVABL (1)
	6

	
	
	dicht
	LAAZ0008 (1)
	7

	
	
	dicht bis sehr dicht
	
	8

	
	
	sehr dicht
	KLELV16122 (1)
	9



	[image: A close up of a plant

Description automatically generated]
	[image: A close-up of a flower

Description automatically generated]
	[image: A purple flower on a stem

Description automatically generated]

	1
	5
	9

	sehr spärlich
	mittel
	sehr dicht



- Der Wortlaut der Erklärung sollte lauten: „Beobachtungen sollten ab dem zweiten Wirbel vorgenommen werden.“

	Zeichen 27
	„konisch“ durch „konisch“ und „zylindrisch“ durch „zylindrisch“ ersetzen

	Merkmal 32 
	„...: Ähre: Nebenblätter“

	Ad. 5
	Nur eine Abbildung pro Ausdruckszustand beibehalten (die ersten und die zweiten Abbildungen löschen)

	Ad. 25
	zu löschen (nach Änderung von Char. 26 von Verhältnis zu Dichte nicht mehr erforderlich)

	Ad. 30
	sollte lauten: „Beobachtungen sollten am breitesten Teil der Hochblätter vor dem Trocknen vorgenommen werden.“ (Hochblätter im Plural)

	TQ 1.
	1.3 hinzufügen: „Arten (bitte angeben)“

	TQ 6.
	Das aktuelle Beispiel durch „Pflanze: Dichte“ mit den Angaben „spärlich“ und „dicht“ ersetzen („Pflanze: Größe“ ist kein Merkmal in der Merkmalstabelle).

	TQ 7.3
	„Hauptverwendung: (bitte angeben)“ 






	Hanf, Cannabis 
(Cannabis sativa L.)
	TG/276/2(proj.4)
	Frau Lysbeth Hof (NL)
	TWA
	*

	
	Anzahl der Zeichen:  33
Anzahl der Zeichen ( ):  14
	(Interessierte Sachverständige:  AR, AT, AU, CA, DE, ES, FR, GB, HU, IT, JP, KE, NZ, QZ, RO, UY, ZA, CIOPORA, Euroseed, ISF)
	
	



	Allgemein
	„Zuckerblätter” im gesamten Entwurf als zwei Wörter schreiben

	Merkmal 3, 4
	„Blattstiel: Länge” und „Blattstiel: Anthocyanfärbung” lesen und die Blattstielmerkmale nach Merkmal 7 verschieben

	Merkmal 14
	Fehlenden Zustand 5 wie in Projekt 3 hinzufügen.

	Merkmal 18
	zu lesen: „…: Pflanze: Höhe” (wie in Merkmal 19)

	Merkmal 24
	Lesen Sie „Nur Sorten der Typen HV und HF: …“

	Zeichen 25
	muss es heißen: „Nur Sorten der Typen …“

	Merkmal 31
	muss es heißen: „Saatgut: Gewicht pro 1000 Samen“

	8.1 (b) 
	muss es heißen: „...Beobachtungen sollten am letzten Paar gegenüberliegender, vollständig entfalteter Blätter vorgenommen werden“

	8.1 (c)
	muss es heißen: „...Beobachtungen sollten an dem Internodium unterhalb des letzten Paares gegenüberliegender Blätter von ... vorgenommen werden.“

	Ad. 8
	Anpassung der Position der Textfelder für Nebenblätter und Hochblätter, damit sie den darunter liegenden Text abdecken

	Ad. 12
	in der Tabelle am Ende der Erläuterung ≤ 5 % und ≥ 96 % lesen

	Ad. 15, 17
	die aktuellen Abbildungen durch die untenstehenden verbesserten Abbildungen ersetzen



Ad. 15: Nur Sorten der Typen HV und HF: Weibliche Blüte: Länge der Narben

	[image: A close-up of a plant

AI-generated content may be incorrect.]
	[image: A close-up of a plant

AI-generated content may be incorrect.]

	1
	3

	kurz
	lang





Ad. 17: Nur Sorten der Typen HV und HF: Weibliche Blüte: Verkrümmung der Narben

	[image: A close up of a plant

AI-generated content may be incorrect.]
	[image: A close up of a plant

AI-generated content may be incorrect.]

	1
	3

	fehlt oder schwach
	stark



	Ad. 27
	„Als Hinweis“ streichen

	8.3
	„Die Wachstumsstadien von Hanf werden durch einen vierstelligen Code erfasst, der die wichtigsten Wachstumsstadien in Abhängigkeit vom Geschlecht der Pflanze beschreibt, gefolgt von detaillierten Entwicklungsstadien (Mediavilla, Vito et al., 1998). Diese Wachstumsskala wurde leicht modifiziert, indem Definitionen der Stadien (mit * gekennzeichnet) hinzugefügt wurden, um die Typen AV, AF, HV und AF zu berücksichtigen, wenn keine Samen gebildet werden. Die Samenbildung beeinflusst die Produktion von Cannabinoiden und sollte daher bei den Typen HV und HF vermieden werden (siehe Abs. 8.1 (d)). Stadien mit derselben Nummer bezeichnen dasselbe Wachstumsstadium, z. B. 1006=1006b“





[Ende von Anlage III und des Dokuments]
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Courtesy of Georita Harriott, Royal Botanic Garden, Kew.
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